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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Gremium Gemeinderat 

öffentlich am 01.04.2019 

 

Drucksache Nr. 2019/092 

 Federführung Stadtkämmerei 
 Sachbearbeiter Detlef Huber 
 Stand 

Aktenzeichen 
18.03.2019 
 

 Mitwirkung  
   

 
 
 

Entsorgung von Grünmüll des Jahres 2019 - Auftragsvergabe 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, die wirtschaftlichste Bieterin Fa. Hans Schmid GmbH mit der 
Grünmüllentsorgung für das Jahr 2019 zum Angebotspreis zu beauftragen. 
 
 
Sachdarstellung 
 
Mit amtlicher Bekanntmachung in der Schwäbischen Zeitung wurde die Leistung zur 
Grünmüllabfuhr und Entsorgung des Jahres 2019 öffentlich ausgeschrieben. Daraufhin 
haben zwei Firmen das Angebot angefordert, beide Firmen haben ein Angebot abgegeben. 
Die eingegangenen Angebote wurden geprüft.  
Die Preisentwicklung für die Grünmüllentsorgung ist seit Jahren stark steigend. Wir hoffen, 
dass durch die größere Anzahl von Interessenten im nächsten Jahr das Preisniveau 
gehalten werden kann. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Die entstehenden Kosten werden zu 100 % über die Erhebung der Abfallgebühren gedeckt.  
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Finanzielle Auswirkungen 
 

X Stadt ☐ EigB Städt. Abwasserwerk ☐ EigB Stadtwerke 

 

Aufwendungen/Auszahlungen: 

Vorhandener Planansatz: Kosten Fremdabfuhr gesamt 800.000 € 

Kostenstelle/ Kostenträger/ Inv.nr/ 
Sachkonto (ggf. mehrere): 

537002 / 53700092 / 4271000  

Benötigte Mittel insgesamt: 164.220 Euro € 

Benötigte Mittel über dem Planansatz 
(über-/außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen): 

 € 

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von  € 

Folgekosten jährlich: 
- laufende Sachkosten 
- Personalkosten 

  
€ 
€ 

   

Erträge/Einzahlungen: 

Vorhandener Planansatz:  € 

Kostenstelle/ Kostenträger/Inv.nr./ 
Sachkonto (ggf. mehrere): 

  

Tatsächliche Erträge/Einzahlungen:  € 

 

Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen: 

Mehraufwendungen/-auszahlungen 
gegenüber Planansatz: 

 € 

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gemäß  
§ 84 GemO liegen vor: 
 

☐ Ja   ☐ Nein 

 
Diese können abgedeckt werden durch: 
 
 
 

 

Ergänzende Erläuterungen: 

 
 
 

 
 
 
Anlagen 
 
keine 
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